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RS OGH 1987/9/23 3Ob524/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.09.1987

Norm

ABGB §1035

ABGB §1486 Z1

Rechtssatz

Wenn ein Speditionsunternehmen für ein anderes Speditionsunternehmen durch mehrere Jahre hindurch

Rechnungen eines dritten Unternehmens bezahlt und dann laufend die ausgelegten Beträge in Rechnung stellt, liegt

ein solcher Fall einer Geschäftsbesorgung "in einem gewerblichen, kaufmännischen oder sonstigen geschäftlichen

Betrieb" vor.
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